
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 
 

Vorlage Nr. 502/06 
 
 

Betreff: 
 

1. Ergänzung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 294, 
Kennwort: "Gewerbegebiet Mesum-Süd", der Stadt Rheine 
I. Ergänzungsbeschluss 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Stadtentwicklungsaus-
schuss "Planung und Um-
welt" 

15.11.2006 Berichterstattung 
durch: 

Herrn Dr. Kratzsch 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
51 Stadtplanung 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 
      € 

Eigenanteil 
 
 

 
      € 

Jährliche Folgekosten 
 

 keine 

 
      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 502/06 
 
VORBEMERKUNG/KURZERLÄUTERUNG: 
 
Anlass für die 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 294, Kennwort: "Gewerbe-
gebiet Mesum-Süd", der Stadt Rheine ist die Etablierung eines Autohauses süd-
lich des vorhandenen Gewerbe-/Sondergebietes im Bereich des Wendehammers 
Schulten Sundern. Diese Ergänzung des Bebauungsplanes entspricht den Aus-
weisungen im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Rheine. 
 
Alle wichtigen planungsrelevanten Daten und Maßnahmen sind der Begründung 
zu dieser Ergänzung des Bebauungsplanes zu entnehmen, die dieser Vorlage 
beigefügt ist (Anlage 2). 
Ein Auszug bzw. der Vorentwurf zur Ergänzung des Bebauungsplanes ist eben-
falls beigefügt (Anlage 1), sowie die textlichen Festsetzungen und Hinweise (An-
lage 3). 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG/EMPFEHLUNG: 
 
I. Ergänzungsbeschluss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 
294, Kennwort: "Gewerbegebiet Mesum-Süd", der Stadt Rheine. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Ergänzung des Bebauungsplanes bezieht sich 
auf eine ca. 10.000 m² große Fläche aus dem Flurstück 274, Flur 10, Gemarkung 
Mesum und befindet sich südlich des vorhandenen Gewerbe-/Sondergebietes 
beidseitig der Straße Schulten Sundern und westlich des Emsdettener Dammes/B 
481. 
Der Geltungsbereich ist im Übersichtsplan bzw. im Bebauungsplanentwurf geo-
metrisch eindeutig festgelegt. 
 
 
II. Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" der Stadt Rheine be-
schließt, dass gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die 1. Ergänzung des Bebauungspla-
nes Nr. 294, Kennwort: "Gewerbegebiet Mesum-Süd", der Stadt Rheine eine 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen ist. 
 
Die öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung soll durch eine ortsübliche Be-
kanntmachung in der Presse mit anschließender 3-wöchiger Anhörungsgelegen-
heit im Fachbereich Planen und Bauen/Stadtplanung der Stadt Rheine erfolgen. 
Während dieser Anhörung ist allgemein Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben. 
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Anlagen: 
 
Anlage 1: Auszug bzw. Vorentwurf 
Anlage 2: Begründung 
Anlage 3: Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 


